
 

 

Zukünftige Grundstückspolitik der Stadt Memmingen 
Vorlage für die Sitzung des Stadtrates am 22.06.2020 

 
Anlage: Lageplan S22 
 
 
Mit Schreiben vom 08.04.2019 hatte die CSU-Stadtratsfraktion Aussagen zur künftigen 
Ausrichtung der städtischen Grundstückspolitik getroffen und weitreichende Anträge 
gestellt. Während ein Großteil der Vorstellungen aus Sicht der Verwaltung bereits seit 
Jahren praktiziert wird (Vorratshaltung, Hauptziel Bereitstellung von Wohnbaugrund-
stücken, …), ist ein Vorschlag neu und bedeutet im Falle der Umsetzung eine Zäsur 
in den Grundsätzen der Grundstücksbeschaffung. Es handelt sich um die Einführung 
des Modells der Stadt Ulm, welches festlegt, „dass in Neubaugebieten nur dann Be-
bauungspläne ins Verfahren gehen und letztlich rechtskräftig werden, wenn die Stadt 
alle Grundstücke besitzt.“ Zur Erläuterung des Verfahrens im Einzelnen fand am 
24.06.2019 eine Klausursitzung des Stadtrates mit einem Vertreter der Stadt Ulm statt. 
Hier wurde deutlich, dass dieses Verfahren dort schon seit Jahrzehnten praktiziert wird 
und damit in der Stadt fest etabliert ist. 
 
Aus Sicht der Verwaltung hat das genannte Verfahren Vorteile, allerdings sollten auch 
die Nebenwirkungen bedacht werden. Vorauszuschicken ist, dass bislang von der 
Stadt rd. 50 % der Nettoflächen (ohne Erschließungsflächen) eingefordert werden, be-
vor eine Überplanung erfolgt. Teilweise wurde dieser Wert auch unterschritten, wenn 
z. B. attraktive Gewerbeansiedlungen im Raum standen. 
 
Ein geändertes Verfahren hätte unter anderem folgende (positive und negative) Wir-
kungen bzw. folgende Voraussetzungen: 
 

- Das Verfahren muss ohne Ausnahmen gelten, dies bedingt erhebliche (auch 
politische) Disziplin, 

- Bodenspekulationen werden verhindert, da die Stadt über eine Bebauung ent-
scheidet und damit evtl. jahrelanger Stillstand unterbleibt (siehe Negativbeispiel 
Bebauungsplan S22 nördlich Sportplatz Steinheim, in dem ein Großteil der 
überplanten privaten Flächen unbebaut ist), 

- im Gegensatz zur Stadt Ulm verfügt Memmingen auch aufgrund der begrenzten 
Ausdehnung über relativ wenig Tauschland, 

- die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Bereitschaft privater Ei-
gentümer zum Verkauf nur in Verbindung mit eigenen Bauvorhaben gegeben 
ist, dies könnte auch künftig für konkret benötigte Einzelgrundstücke gewähr-
leistet werden, 

- mit dem geänderten Verfahren wird es möglich, künftig klare Kriterien für Ge-
werbeansiedlungen zu definieren (Kriterienkatalog), 

- z. Z. sind Bebauungsplanverfahren ohne Flächenbesitz der Stadt schwierig bis 
unmöglich und zeitaufwendig (siehe z. B. Bleiche), 

- insgesamt ergibt sich geringerer Flächenbedarf, wenn die bestehenden Mög-
lichkeiten zeitnah ausgenutzt werden können, 

- eine Rückkehr zum bisherigen Verfahren wird bei „Erfolglosigkeit“ nicht möglich 
sein, 
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- die Ankaufsbemühungen seitens der Stadt wären zu verstetigen (Ulm beschäf-
tigt z. B. vier „Grunderwerber“) 

- es ist unklar, wie die Eigentümer reagieren, längerer „Stillstand“ ist zumindest
nicht auszuschließen; es besteht allerdings die Hoffnung, dass sich nach einer
„Eingewöhnungsphase“ eine grundsätzliche Verkaufsbereitschaft einstellt,

- für bisher bereits laufende oder vorbesprochene Verfahren wäre eine Über-
gangsregelung zu formulieren.

Sollte sich der Stadtrat zu einer Umstellung des Verfahrens entschließen, sollte ein 
entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst werden. In der Folgezeit wären seitens 
der Verwaltung konkrete Richtlinien mit Regelung der Details auszuarbeiten. 

Der Finanz- und Hauptausschuss hat sich am 15.06.2020 mit dem Thema befasst und 
mehrheitlich beschlossen, eine Verfahrensumstellung anzustreben, die Verwaltung mit 
der Ausarbeitung der konkreten Richtlinien zu beauftragen und diese dem Stadtrat 
wieder vorzulegen. 

Der Stadtrat wird um Meinungsbildung und entsprechende Beschlussfassung gebe-
ten. 

Memmingen, 16. Juni 2020 
- Finanzreferat -

Hindemit 
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